
Kfz-Sachverständigenbüro Hunger 
Geschäftsadresse: An der Pockau 20, 09509 Pockau-Lengefeld 

Büroadresse: Freiberger Straße 4, 09509 Pockau-Lengefeld 

Telefon (03 73 67) 86 71 7 – Fax (03 73 67) 86 42 0 – Mobil (01 72) 34 78 22 3

 

Auftrag zur Gutachtenerstellung  

Hiermit beauftrage ich das Kfz-Sachverständigenbüro Hunger mit der Erstellung eines Gutachtens.  
 

   

Auftraggeber  

 

Name: 

 

Tel.:  

 

Anschrift:  
 

amtl. Kfz.-Kennzeichen:   
 

Schadentag:  
 
Vorsteuerabzugsberechtigt:  

 
ja  

 
nein  

Gutachtenversand  

 

Leistungsumfang 

 

 

per Post  per E-Mail  

                          

 
 

Widerrufsrecht  (nur  für  Verbraucher)   
Sie  haben  das  Recht,  binnen  vierzehn  Tagen  ohne  Angabe  von  Gründen  diesen  Vertrag  zu  widerrufen.  Die  Widerrufsfrist  beträgt  vierzehn   
Tage  ab  dem  Tag  des  Vertragsabschlusses.  Um  Ihr  Widerrufsrecht  auszuüben,  müssen  Sie  uns,  dem Kfz-Sachverständigenbüro Hunger,,   
An der Pockau 20, 09509 Pockau,  mittels  einer  eindeutigen  Erklärung  (z.  B.  ein  mit  der  Post  versandter  Brief,  Telefax  oder   
E-Mail)  über  Ihren  Entschluss,  diesen  Vertrag  zu  widerrufen,  informieren.  Sie  können  dafür  das  beigefügte  Muster-Widerrufsformular   
verwenden,  das  jedoch  nicht  vorgeschrieben  ist.  Zur  Wahrung  der  Widerrufsfrist  reicht  es  aus,  dass  Sie  die  Mitteilung  über  die  Ausübung   
des  Widerrufsrechts  vor  Ablauf  der  Widerrufsfrist  absenden.   

Folgen  des  Widerrufs     
Wenn  Sie  diesen  Vertrag  widerrufen,  haben  wir  Ihnen  alle  Zahlungen,  die  wir  von  Ihnen  erhalten  haben,  unverzüglich  und  spätestens   
binnen  vierzehn  Tagen  ab  dem  Tag  zurückzuzahlen,  an  dem  die  Mitteilung  über  Ihren  Widerruf  dieses  Vertrags  bei  uns  eingegangen  ist.   
Für  diese  Rückzahlung  verwenden  wir  dasselbe  Zahlungsmittel,  das  Sie  bei  der  ursprünglichen  Transaktion  eingesetzt  haben,  es  sei   
denn,  mit   Ihnen   wurde   ausdrücklich   etwas   anderes   vereinbart;  in   keinem   Fall   werden   Ihnen   wegen   dieser   Rückzahlung   Entgelte   
berechnet.   Haben   Sie   verlangt,   dass   die   Dienstleistungen   während   der   Widerrufsfrist   beginnen   sollen,   so   haben   Sie   uns   einen   
angemessenen  Betrag  zu  zahlen,  der  dem  Anteil  der  bis  zu  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  Sie  uns  von  der  Ausübung  des  Widerrufsrechts   
hinsichtlich   dieses   Vertrags   unterrichten,   bereits   erbrachten   Dienstleistungen   im   Vergleich   zum   Gesamtumfang   der   im   Vertrag   
vorgesehenen  Dienstleistungen  entspricht.   

 
Ich  bin  einverstanden  und  verlange  ausdrücklich,  dass  Sie  vor  Ende  der  Widerrufsfrist  mit  der  Ausführung  der  beauftragten   
Dienstleistung  beginnen.  Mir  ist  bekannt,  dass  ich  bei  vollständiger  Vertragserfüllung  durch  Sie  mein  Widerrufsrecht  verliere.   

 
 
 
 
 
 
 

Ort   

 
 
 
 
 
 
 

Datum   

 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift  Verbraucher    
  

Erstellung Schadengutachten nach Kfz-Haftpflichtschaden 

Die Abrechnung des Grundhonorars erfolgt gem. unserer aktuellen Honorartabelle (www.gutachtenzentrum.com)  
und orientiert sich an der Schadenhöhe, zzgl. Nebenkostenpositionen (bis max. 25 % des Grundhonorars). 

 

 

 

                                

             Ort                 Datum                 Unterschrift Auftraggeber   

 

 
 

 

Des Weiteren bevollmächtigte ich das Kfz-Sachverständigenbüro Hunger bei der informa HIS GmbH in 
meinem Namen Auskunft über die dort zu meinem oben genannten Fahrzeug gespeicherten Daten zu 
beantragen. Die informa HIS GmbH wird angewiesen, die erteilte Auskunft direkt an das Kfz-Sachver-
ständigenbüro Hunger zu übersenden.  
Weitere Informationen zur informa HIS GmbH finden Sie in deren Internetauftritt unter informa-his.de/his-online. 



 
  

Kfz-Sachverständigenbüro Andre Hunger, Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 03/2025) 
 
 
§1 Erstellung eines Gutachtens  
Der Auftrag zur Erstellung des Gutachtens wird vom Kfz-Sachverständigenbüro Hunger (Unternehmer) unparteiisch und nach bestem Wissen 
und Gewissen durchgeführt. Der Unternehmer ist berechtigt, die zur fach- und sachgerechten Erstellung des Gutachtens notwendig und 
üblichen Untersuchungen oder Maßnahmen durchzuführen oder durchführen zu lassen, Informationen über die am Verkehrsunfall beteiligten 
Personen und deren Haftpflichtversicherer einzuholen, Fahrten zum Ort der Besichtigung des verunfallten Fahrzeuges vorzunehmen sowie 
Bilder des beschädigten Fahrzeuges in erforderlicher Anzahl anzufertigen oder anfertigen zu lassen. Schriftliche Ausarbeitungen erfolgen in 
dreifacher Ausfertigung, Schadenbilder in Farbe in zweifacher, Schadenbilder in Schwarz/Weiß in einfacher Ausfertigung. 
 
§2 Pflichten des Auftraggebers  
Der Auftraggeber hat dem Unternehmer alle zur fach- und sachgerechten Erstellung des Gutachtens notwendigen Informationen und Auskünfte 
zu erteilen, insbesondere die dazu erforderlichen Unterlagen (beispielsweise Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I oder II, Versicherungsschein, 
Reparaturunterlagen etc.) unverzüglich zu überlassen. Der Auftraggeber garantiert die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben sowie der 
dem Unternehmer überlassenen Unterlagen. Der Auftraggeber hat den Unternehmer von aktuellen Umständen und Vorgängen, die erkennbar 
für die fach- und sachgerechte Erstellung des Gutachtens von Bedeutung sind, rechtzeitig und von sich aus in Kenntnis zu setzen. 
 
§3 Lieferzeit 
Ist eine Lieferzeit nicht vereinbart, so hat der Unternehmer das Gutachten oder die sonst in Auftrag gegebene Leistung binnen angemessener 
Frist zu erstellen. Der Beginn der Frist setzt eine ordnungsgemäße Erbringung der Pflichten des Auftraggebers nach §2 voraus. 
 
§4 Urheberrecht  
Der Unternehmer hat an dem von ihm erstellten Gutachten nebst Anlagen, insbesondere den Lichtbildern ein Urheberrecht. Der Auftraggeber 
ist berechtigt, das Gutachten nebst Anlagen sowie die Rechnung über die Vergütung und den Auslagenersatz nebst den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Unternehmers zur Durchsetzung seiner Ansprüche aus dem Haftpflichtereignis gegenüber dem Fahrer und/oder 
Halter der am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuges, gegenüber dem Haftpflichtversicherer des Fahrzeuges, gegenüber sonstigen 
Verantwortlichen für das Haftpflichtereignis und gegenüber dem eigenen Haftpflichtversicherer und/oder dem eigenen Vollkasko- und/oder 
Teilkaskoversicherer sowie gegenüber Gerichten zu verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung der vorstehend bezeichneten 
Unterlagen, etwa eine Einstellung in Restwertbörsen, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung oder schriftlichen Genehmigung des 
Unternehmers gestattet. 
 
§5 Vergütung  
Die Vergütung des Unternehmers für seine Sachverständigentätigkeit setzt sich aus einer an der Schadenshöhe orientierten Grundvergütung 
und aus einem Aufwendungsersatz für unterschiedliche Einzelpositionen (z.B. Lichtbilder, Schreibauslagen, Fahrtkosten, Porto und 
Telefonkosten, Pauschale für Abfrage Restwertebörse usw.) zzgl. der darauf entfallenen gesetzlichen Mehrwertsteuer zusammen. 
Schreibkosten und Kopien werden je Seite, Bildkosten nach der Anzahl der gefertigten Lichtbilder und Fahrtkosten nach der Menge der 
gefahrenen Kilometer abgerechnet. Die Höhe der Grundvergütung sowie der Einzelpositionen bemisst sich jeweils nach der bei Beauftragung 
gültigen Honorarliste des Unternehmers, die gesondert zur Verfügung gestellt werden kann. Zusätzlich beauftragte Tätigkeiten, die über den 
eigentlichen Gutachtenauftrag hinausgehen oder für diesen etwa zunächst nicht erforderlich waren, wie z.B. Reparaturbestätigungen, 
Rechnungsprüfungen, Nachträge und Nachbesichtigungen, sind gesondert zu vergüten. Die Honorarliste des Unternehmers findet nur 
Anwendung bei vorhandenen DAT- oder Audatex-Datensätzen. Alle anderen Fahrzeuge bzw. Sondergutachten werden nach Zeitaufwand in 
Höhe einer üblichen Vergütung von 155,00 €/Std. abgerechnet. Für Gutachten, bei denen bei der Erstellung der Schadenskalkulation nur zum 
Teil auf vorhandene DAT- oder Audatex-Datensätze zugegriffen werden kann, wird ein Preisaufschlag nach Arbeitsaufwand erhoben 
 
§6 Zahlung der Vergütung und Verzinsung der Vergütung  
Dem Auftraggeber hat eine Frist zur Zahlung des Rechnungsbetrages von zwei Wochen ab Datum der Rechnungslegung durch den 
Unternehmer. Mit Ablauf dieser Frist gerät der Auftraggeber automatisch und ohne gesonderte Mahnung in Verzug. Die Vergütung ist während 
des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszins beträgt für das Jahr mindestens fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz und bei 
Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, mindestens acht Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. Die 
Geltendmachung eines höheren Schadens durch den Unternehmer bleibt vorbehalten 
 
§7 Kündigung  
Der Unternehmer und der Auftraggeber können den Gutachtenauftrag oder einen anderen Auftrag aus wichtigem Grund kündigen. Wichtige 
Gründe für eine Kündigung sind zum Beispiel die Weigerung des Auftraggebers an der Begutachtung des Fahrzeuges mitzuwirken, 
insbesondere die erforderlichen Untersuchungen zuzulassen, eine unzulässige Einwirkung des Auftraggebers auf den Unternehmer, sofern 
diese geeignet ist, die Begutachtung zu verfälschen oder negativ zu beeinflussen, Zahlungsunfähigkeit oder Vermögensverfall des 
Auftraggebers sowie dass der Unternehmer nach Beauftragung durch den Auftraggeber feststellen muss, dass ihm nicht vorhersehbar die zur 
Erstellung des Gutachtens notwendige Sachkunde fehlt. Der Auftraggeber kann zudem ohne Angabe von Gründen den Auftrag jederzeit 
kündigen. Ausgenommen den Fall einer Kündigung wegen fehlender Sachkunde ist der Unternehmer jedoch berechtigt, die vereinbarte 
Vergütung zu verlangen. Sofern das Gutachten oder der sonstige Auftrag noch nicht durch den Unternehmer fertiggestellt worden ist, hat dieser 
Anspruch auf Ersatz der ihm bis dahin entstandenen Aufwendungen sowie auf Zahlung einer Vergütung in Höhe von 60 Prozent der 
Grundvergütung, es sei denn der Auftraggeber weist nach, dass dem Unternehmer kein oder ein wesentlich niedriger Schaden entstanden ist. 
 
§8 Haftung des Unternehmers  
Der Unternehmer haftet für Schäden des Auftraggebers - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur dann, wenn er oder seine Mitarbeiter die 
Schäden durch ein mangelhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Alle darüber hinausgehenden 
Schadenersatzansprüche werden ausgeschlossen. Dies umfasst auch Schäden, die im Zusammenhang mit der Nachbesserung entstehen. 
Sofern dem Unternehmer kein Vorsatz angelastet werden kann, ist die Haftung weiter auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. Hiervon unberührt bleibt die Haftung des Unternehmers für Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Unternehmers oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines Erfüllungsgehilfen des 
Unternehmers beruhen. 
 
§9 Erfüllungsort und Gerichtsstand  
Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechtes oder Träger eines öffentlich-rechtlichen Sondervermögens, 
sind sämtliche gegenseitigen Leistungen am Sitz des Unternehmers, „An der Pockau 20" in 09509 Pockau, zu erfüllen. Für diesen Fall wird der 
Sitz des Unternehmers als zuständiger Gerichtsstand bestimmt. Vorstehendes gilt auch dann, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat. 



Widerrufsformular   
 
 

(Wenn  Sie  den  Vertrag  widerrufen  wollen,  dann  füllen  Sie  bitte  dieses  Formular  aus  und   

senden  Sie  es  zurück.)   
 
 
 
 

An:   
 

Kfz-Sachverständigenbüro Hunger 

An der Pockau 20 

09509 Pockau   
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit  widerrufe(n)  ich/wir  (*)  den  von  mir/uns  (*)  abgeschlossenen  Vertrag  über  die  Erbringung   

der  folgenden  Dienstleistung  (*).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellt  am  (*)/  erhalten  am  (*):   
 
 
Name  des/der  Verbraucher(s):   
 
 

Anschrift  des/der  Verbraucher(s):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift  des/der  Verbraucher(s)   

(nur  bei  Mitteilung  auf  Papier)   
 
 
(*)  Unzutreffendes  streichen. 



 

Honorartabelle bei Haftpflicht- und Kasko-Schäden 
gültig ab 01.03.2025 

Schadenhöhe bis Grundhonorar netto Grundhonorar brutto 

500,00 € 300,00 € 357,00 € 

750,00 € 335,00 € 398,65 € 

1.000,00 € 393,00 € 467,67 € 

1.250,00 € 440,00 € 523,60 € 

1.500,00 € 475,00 € 565,25 € 

1.750,00 € 509,00 € 605,71 € 

2.000,00 € 539,00 € 641,41 € 

2.250,00 € 567,00 € 674,73 € 

2.500,00 € 593,00 € 705,67 € 

2.750,00 € 620,00 € 737,80 € 

3.000,00 € 643,00 € 765,17 € 

3.250,00 € 668,00 € 794,92 € 

3.500,00 € 690,00 € 821,10 € 

3.750,00 € 713,00 € 848,47 € 

4.000,00 € 738,00 € 878,22 € 

4.250,00 € 758,00 € 902,02 € 

4.500,00 € 783,00 € 931,77 € 

4.750,00 € 800,00 € 952,00 € 

5.000,00 € 820,00 € 975,80 € 

5.250,00 € 841,00 € 1.000,79 € 

5.500,00 € 862,00 € 1.025,78 € 

5.750,00 € 880,00 € 1.047,20 € 

6.000,00 € 900,00 € 1.071,00 € 

6.500,00 € 930,00 € 1.106,70 € 

7.000,00 € 960,00 € 1.142,40 € 

7.500,00 € 990,00 € 1.178,10 € 

8.000,00 € 1.022,00 € 1.216,18 € 

8.500,00 € 1.055,00 € 1.255,45 € 

9.000,00 € 1.090,00 € 1.297,10 € 

9.500,00 € 1.120,00 € 1.332,80 € 

10.000,00 € 1.153,00 € 1.372,07 € 

10.500,00 € 1.190,00 € 1.416,10 € 

11.000,00 € 1.220,00 € 1.451,80 € 

11.500,00 € 1.255,00 € 1.493,45 € 

12.000,00 € 1.285,00 € 1.529,15 € 

12.500,00 € 1.320,00 € 1.570,80 € 

13.000,00 € 1.355,00 € 1.612,45 € 

13.500,00 € 1.395,00 € 1.660,05 € 

14.000,00 € 1.420,00 € 1.689,80 € 

14.500,00 € 1.460,00 € 1.737,40 € 

15.000,00 € 1.495,00 € 1.779,05 € 

16.000,00 € 1.550,00 € 1.844,50 € 

17.000,00 € 1.605,00 € 1.909,95 € 

18.000,00 € 1.660,00 € 1.975,40 € 

19.000,00 € 1.720,00 € 2.046,80 € 

20.000,00 € 1.785,00 € 2.124,15 € 

21.000,00 € 1.855,00 € 2.207,45 € 

22.000,00 € 1.910,00 € 2.272,90 € 

23.000,00 € 1.970,00 € 2.344,30 € 

24.000,00 € 2.035,00 € 2.421,65 € 

25.000,00 € 2.070,00 € 2.463,30 € 

26.000,00 € 2.135,00 € 2.540,65 € 

27.000,00 € 2.195,00 € 2.612,05 € 

28.000,00 € 2.265,00 € 2.695,35 € 

29.000,00 € 2.320,00 € 2.760,80 € 

30.000,00 € 2.405,00 € 2.861,95 € 

32.500,00 € 2.535,00 € 3.016,65 € 

35.000,00 € 2.695,00 € 3.207,05 € 

37.500,00 € 2.845,00 € 3.385,55 € 

40.000,00 € 3.015,00 € 3.587,85 € 

42.500,00 € 3.190,00 € 3.796,10 € 

45.000,00 € 3.375,00 € 4.016,25 € 

47.500,00 € 3.540,00 € 4.212,60 € 

50.000,00 € 3.700,00 € 4.403,00 € 

Das Grundhonorar wird in Abhängigkeit zur Schadenhöhe ermittelt.  



Die Schadenhöhe setzt sich zusammen aus: 

Reparaturkosten netto bis zur „Opfergrenze“ zzgl. evtl. anfallender Wertminderung, evtl. anfallender Vorschadenberechnung 

zzgl. evtl. anfallender Umbaukosten sowie evtl. anfallender Kosten für eine Notreparatur.  

Im Falle des Totalschadens wird das Grundhonorar nach dem „Wiederbeschaffungswert brutto“ ermittelt.  

Folgende Arbeitsleistungen sind bei dem in Auftrag gegebenen Beweissicherungsgutachten (Kasko- und Haftpflichtkriterien) 

mit dem Grundhonorar abgedeckt:  

Fahrzeuguntersuchung/-besichtigung, Schadenfeststellung, Ermittlung der Schadenhöhe, Berechnung von evtl. anfallender 

Wertminderung, evtl. anfallende Vorschadenberechnung, Ausarbeitung des Gutachtens mit Endkontrolle.  

Nicht im Grundhonorar enthalten sind: 

Zusätzlicher Aufwand für die Erstellung von Phantomkalkulationen, Zerlegungsarbeiten, Nachbesichtigung, Anwesenheit bei 

Nachbesichtigung, Fahrzeuggegenüberstellungen, Überprüfungen von Fremdgutachten, Stellungnahmen, umfangreiche 

Vorschadendokumentationen sowie die folgenden Nebenkosten:  

Nebenkosten  netto (zzgl. MwSt.) 

Fahrtkosten pro km 0,70 € 

1. Fotosatz pro Bild 2,00 € 

2. Fotosatz pro Bild  0,50 € 

Nebenkosten (Telefon, Archivierung, Porto) pauschal 15,00 € 

Schreibkosten Original pro Seite 1,40 € 

Duplikat erstellen (Kopiekosten) pro Seite 0,50 € 

EDV-Abrufgebühr (Kalkulation) DAT  8,10 € Audatex 19,00 € 

EDV VIN-Abfrage (DAT)     1,85 € 

EDV-Fahrzeugbewertung DAT 0,00 € Audatex 6,95 € 

Restwertermittlung (ggf. zusätzlich externe Gebühren je nach Anbieter) pauschal 20,00 € 

Farbtonbestimmung, Lackanalyse  15,00 € 

Fremdleistungen durchlaufender Posten 

Spurensicherung SPURFIX 

Lackspurensicherung am Fahrzeug mit SPURFIX inkl. Dokumentation  25,00 € 

SPURFIX Erstauswertung (mikroskopische Analyse, je nach Folienanzahl und Aufwand) 100,00 € – 200,00 € 

Laboranalyse extern auf Anfrage  

 

Unfallanalytik 

Unfallanalytische Ersteinschätzung, Kompatibilitätsprüfung  nach Aufwand  ca. 200,00 – 500,00 € 

Weitere Tätigkeit (Gutachtenerstellung, Überprüfung, analytische Stellungnahmen etc.)  auf Anfrage 

 

Weitere Leistungen  netto (zzgl. MwSt.) 

Rahmenvermessung Krad  290,00 € 

Achsvermessung mit eigenem System 130,00 € 

Demontagearbeiten zusätzlich nach Zeitaufwand pro Std. 155,00 €  

Felgenschlagprüfung Krad, pro Rad 55,00 € 

Gabelstandrohre prüfen Krad 45,00 € 

Fehlerspeicher auslesen mittels Texa Diagnosegerät inkl. Protokoll 60,00 € 

Erstellung Altfahrzeugzertifikat (zuzüglich zum Grundhonorar) 25,00 € 

Kostenvoranschläge für Bagatellschäden bis 750,00 € Schadenhöhe:  160,00 € 
beinhaltet max. 6 Fotos und Kalkulationsausdruck   

Kurzgutachten zur Beweissicherung bis zu einer Schadenhöhe von 1.000,00 €:  298,00 € 
beinhaltet Schadensbeschreibung, Kalkulation und Fotoanlage   

Schreib-, Foto- und Fahrtkosten siehe Nebenkosten 

Reparaturbestätigungen/Rechnungsprüfungen  beinhaltet max. 4 Fotos und Schreibkosten)  55,00 € 

Technische Gutachten und Sondergutachten werden nach Zeitaufwand abgerechnet. pro Std. 155,00 € 

Fahrzeugbewertungen 

für Fahrzeuge (PKW bis 12 Jahre)  75,00 € 

für Fahrzeuge (NKW, Anhänger)   115,00 € 

für Youngtimer  95,00 € 

für Sonderfahrzeuge und Oldtimer  135,00 € 
inkl. Lichtbilder und Bewertungsurkunde zzgl. Kosten für den Fahrzeugdatenabruf, ggf. Sonderrecherche-Kosten  

Wertgutachten z. B. für Szenefahrzeuge oder hochwertige Oldtimer werden nach Zeitaufwand berechnet.  


